
 
 
 
 

Antrag gem Art 39 DSG -wegen Sanierung des Oberstdorf Hauses  Kostenbeteiligung des 
Freistaates Bayern, gem unserer Anfrage an das Finanzministerium Bayern vom 
21.2.2023. 
 
Nach Antworteingang aus dem Finanzministerium vom 26. April 2023 und dem Hinweis, dass 
dazu  nicht zuständig zu sein – denn bei Förderung von öffentlichen touristischen Einrichtungen 
(ROFE) handelt es sich  um ein Förderprogrann im Geschäftsbereich des Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie handelt, und hiermit wir diesen Antrag wegen 
Zuständigkeit an die Staatskanzlei nun hiermit stellen. 
 
Zur weiteren Info und Nennung von Gründen übermitteln wir hiermit unsere Anfrage an Herrn 
Finanzminister Albert Füracker v. 21.2.2023 in der Anlage. 
 
Ebenfalls in der Anlage auch die eingegangene Antwort v.26.4.2023 
 
 
Wir bitten um eine verbindliche ausführliche Beantwortung  bzw. Stellungnahme zu diesem 
Thema und verbleiben  
 
 
mit freundlichen Grüßen 
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